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lungen und -Verlagerungen, die mit der Schließung von Gie
ßereien, Aufgabe von Herstellungsverfahren, Umrüstung von 
Produktionslinien oder Verringerung von Fertigungskapazi
täten verbunden sind oder einen Realisierungszeitraum von 
mehr als 1 Jahr erfordern, sind nur zulässig, wenn vorher die 
Stellungnahme des SGB eingeholt wurde.

(6) Das SGB koordiniert die Termine der Bilanzabstim
mungen und erfaßt nachnutzungsfähige EDV-Lösungen für 
den durchgängigen Bilanzierungsprozeß.

§3
Aufgaben zur Erzeugnisniveauförderung 

und Kooperationsgestaltung
(1) Das SGB leitet die Erzeugnisgruppenarbeit aller Kom

binate und Betriebe, die Formgußerzeugnisse oder Urform
werkzeuge für die Gießereiindustrie herstellen, nach dem 
Leitbetriebs- und Fachgruppenprinzip. Es beauftragt auf der 
Grundlage der vom Minister für Schwermaschinen- und An
lagenbau erlassenen Ordnung und in Übereinstimmung mit 
den zuständigen Ministern geeignete Gießereibetriebe, die 
Funktion von Leitbetrieben wahrzunehmen.

(2) Zur Vervollkommnung des Informationssystems, der 
Leitung, Planung und Bilanzierung, Abrechnung und Kon
trolle der volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesse und 
zur Erarbeitung von Kooperationsgrundsätzen sollen die bi
lanzierenden Organe, die Kombinate und wirtschaftsleiten
den Organe in zeitweiligen bzw. ständigen Arbeitsgruppen 
Zusammenwirken.

(3) Das SGB nimmt die ihm übertragenen Aufgaben auf 
dem Gebiet der Preise wahr. Es ist Preiskoordinierungsorgan 
für Erzeugnisse der Gießereien, Erzeugnisse des Urform
werkzeugbaus und für Kunstguß.

(4) Das SGB nimmt die Aufgaben der Standardisierung des 
Gießereiwesens (Formgußerzeugnisse, Urformwerkzeuge, 
Gießereiausrüstungen, Prüftechnik und Roh- und Hilfsstoffe) 
als Zentralstelle für Standardisierung wahr und leitet den 
zuständigen Prüfungsausschuß. Die Verfahrensweise wird 
vom Minister für Schwermaschinen- und Anlagenbau in 
einer mit den zuständigen Ministern abgestimmten Ordnung 
geregelt.

(5) Das SGB nimmt die Aufgaben gemäß den Rechtsvor
schriften bei der einheitlichen Artikelkatalogisierung wahr, 
soweit die Erzeugnisse der ELN-Position 124 00 000 davon er
faßt werden.

(6) Das SGB ist Zentralstelle für Gußberatung. Es gibt 
Empfehlungen zur fertigungsgerechten Konstruktion, zum 
ökonomischen Werkstoffeinsatz, zur Wahl des optimalen Her
stellungsverfahrens, zur Durchsetzung anderer Maßnahmen 
zur Erzielung einer hohen Gußstückqualität und zur Auswahl 
technisch-technologisch geeigneter Gießereibetriebe. Es er
stattet auf Anforderung wissenschaftlich-technische Gut
achten.

(7) Das SGB überwacht den Einsatz von Gußwerkstoffen, 
für die Herstellungs- oder Verwendungsverbote bestehen, 
und erteilt gemäß den staatlichen Einsatzbestimmungen Aus
nahmegenehmigungen, soweit solche zulässig und gerecht
fertigt sind.

§4
Leitung

(1) Das SGB wird durch den Direktor nach dem Prinzip der 
Einzelleitung geleitet.

(2) Der Direktor des SGB erhält spezifische Anleitung
— durch die Staatliche Plankommission,
— durch das Amt für Standardisierung, Meßwesen und Wa

renprüfung, v

— durch das Amt für Preise.

(3) Die sich aus der Stellung des SGB beim VEB Kombinat 
baukema ergebenden weiteren Besonderheiten werden in 
einer Ordnung geregelt.

§5
Befugnisse des Direktors des SGB

(1) Der Direktor des SGB und die ihm unterstellten Leiter 
sind berechtigt, im Rahmen ihres jeweiligen Aufgabenberei
ches Untersuchungen und Kontrollen in den Kombinaten und 
Betrieben durchzuführen. Die Ergebnisse sind der Staatlichen 
Plankommission und den zuständigen Ministerien mitzutei
len.

(2) Der Direktor des SGB ist berechtigt, Informationen, 
Hinweise und Vorschläge direkt an die zentralen Staatsorgane 
zu geben, die Bilanzierungsaufgaben wahrnehmen oder Funk
tionen der Anleitung oder Kontrolle gegenüber dem SGB aus
üben.

(3) Der Direktor des SGB beauftragt und entlastet in Über
einstimmung mit den zuständigen Ministern Erzeugnisgrup
penleitbetriebe.

(4) Der Direktor des SGB erteilt Ausnahmegenehmigungen 
gemäß § 3 Abs. 7.

(5) Der Direktor des SGB ist berechtigt, alle zur Vorberei
tung und Durchführung der Bilanzen und zur Ausgestaltung 
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Gußkooperation erforderlichen Informationen von den Be
trieben, Kombinaten und den bilanzierenden bzw. bilanzbe
auftragten Organen im Rahmen der Rechtsvorschriften ab
zufordern.

(6) Haben bilanzierende Organe darüber informiert, daß in 
der Phase der Bilanzrealisierung Versorgungsprobleme ent
stehen, ist der Direktor des SGB berechtigt, den Nachweis der 
eigenen Lösungsaktivitäten der Beteiligten zu verlangen und 
in die Pläne und Bilanzdokumente der Beteiligten Einsicht zu 
nehmen.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 23. Dezember 1987

Der Minister 
für Schwermaschinen- und Anlagenbau 

Dr.-Ing. L а u с к

Hinweis
Der Jahrgang 1987 des Gesetzblattes wurde im Teil I mit der Nummer 31 

und im Teil II mit der Nummer 8 abgeschlossen.
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